                                          Geschäftsordnung

                               ==============

                                      “ S M H” e.V.

1.

Der Vorstand ist berechtigt, nach Einreichung der Satzung beim Amtsgericht eventuelle Formulierungen zur Satzung nachträglich vorzunehmen. Auf der nächsten  Mitgliederversammlung sind die Mitglieder darüber zu informieren.

2.

Die Geschäftsordnung kann vom Vorstand verändert oder ergänzt werden. Die Mitglieder sind darüber zu informieren.

3.


Der Vorstand erarbeitet einen Jahresplan:

· Vorstandssitzungen

· Mitgliederversammlungen

· Zusammenkünfte der Mitglieder 

· SMH Treffen                                                                                                     

4.

Zur Mitgliederversammlung hat der Schatzmeister die Abrechnung des Haushaltsplanes und den neuen Haushaltsplan vorzulegen.

5.

Zur Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen können Reisekosten gezahlt werden. Eine vorherige Zustimmung des Vorstands ist notwendig. Zahlungen erfolgen nach jeweils geltendem Reisekostenrecht. 

6.

Die Mitgliederliste mit allen ordentlichen Mitgliedern und Ehrenmitgliedern ist an alle Mitglieder auszugeben. 

7.

Sponsoren und fördernde Mitglieder können zu Veranstaltungen eingeladen werden.

8.

Einem Antragsteller, auf Mitgliedschaft, ist vor der Aufnahmebestätigung die Satzung, die Beitragsordnung und die Geschäftsordnung zur Kenntnis zu geben.

9.

Neue Mitglieder stellen sich auf der nächsten Mitgliederversammlung vor.

10.

Alle Krankenfahrzeuge sind in einem ordentlichen und sauberen Zustand zu halten. Eine Zweckentfremdung der Fahrzeuge ist zu unterlassen. Die äußere Erscheinung und die Inneneinrichtung, sowie die materielle Ausstattung sind den Möglichkeiten entsprechend in den Originalzustand zu versetzen bzw. in diesem zu erhalten. 

11.

An Mitgliederversammlungen dürfen Nichtmitglieder auf Beschluss der Mitgliederversammlung teilnehmen. Sie sind nicht stimmberechtigt.

12.

Entgelte für Fahrzeugausstellungen sind vom Vorstand von Fall zu Fall festzulegen. Die Ein-

nahmen erhält der Verein.

13.

Für gemeinsame Veranstaltungen ist zu prüfen ob ein ausreichender Versicherungsschutz besteht. Desweiteren ist zu prüfen, ob behördliche Genehmigungen eingeholt werden müssen..

14.

Vom Schatzmeister ist ein Kassenbuch zu führen. Ein- und Ausgaben müssen zeitnah nachgewiesen werden. Kontobewegungen sind ständig zu kontrollieren. Alle Kontoauszüge sind lückenlos nachzuweisen.

15.

Das Barvermögen sollte zum Jahresende gegen 0 sein. Überhänge an Bargeld sind möglich,

müssen aber eine Begründung haben.

16.

Die Geschäftsordnung wurde auf der Gründungsversammlung am 09.03.2008 beschlossen. 



